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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dass Kinder und Jugendliche eigene Rechte haben, sie speziell zu schützen sind, man 
sie bei der Erziehung um ihre Meinung zu bestimmten Dingen fragt und versucht, auf sie 
einzugehen, ist für uns heute selbstverständlich. 

Auch erfolgt Erziehung ohne körperliche Strafen und ihr vorrangiges Ziel ist nicht, Disziplin 
zu erlernen. Geschichtlich betrachtet ist eine solche Einstellung gegenüber Kindern und 
Jugendlichen neu, denn Kinder galten bis weit ins Mittelalter hinein als Besitz ihrer Eltern. Sie 
mussten sich diesen bedingungslos unterordnen und hatten keine eigenen Rechte.

Erst durch die Philosophie der Aufklärung veränderte sich dieses Bild von Kindern. Kindheit 
wurde nun als eigenständiger Lebensabschnitt angesehen, der einen besonderen Schutz 
benötige. Daher seien Kindern eigene Rechte zuzugestehen. 

Aber erst 1924 wurden Kinderrechte auch staatlich anerkannt. Der Völkerbund verabschiedete 
ein Programm zum Schutz von Kindern. Dies praktisch umzusetzen, sei allerdings Aufgabe 
der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. 

Am 2. November 1990 erließ die UNO eine Kinderrechtskonvention. In dieser wird u.a. 
festgelegt, dass Kinder das Recht auf ausreichende Ernährung, eine ärztliche Versorgung 
und das Recht auf Spiel und Freizeit haben. Sie müssen umsorgt und vor Gewalt geschützt 
aufwachsen. Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte und kein Kind darf schlechter 
behandelt werden als andere Kinder, z.B. aufgrund seiner Hautfarbe. 

Die Vertragsstaaten verpflichteten sich, positive Rahmenbedingungen für diese Kinderrechte 
zu schaffen. So liegt nun deren Umsetzung nicht mehr nur bei den Eltern, sondern auch 
dem Staat selbst. Kinder haben nun auch das Recht, sich an einen Ausschuss der UNO zu 
wenden, wenn Rechte von ihnen verletzt werden. 

Diese Konvention haben bis heute fast alle Staaten der Welt anerkannt. Somit gilt sie für 
knapp zwei Milliarden Kinder weltweit. 

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, fördert weltweit durch spezielle 
Programme die in der Konvention festgelegten Ziele. Viele Kinder und Erwachsene wissen 
allerdings nicht, dass es Kinderrechte gibt, und wenden sich bei Verletzung ihrer Rechte nicht 
an die dafür zuständigen Stellen. 

Das Ziel dieses Arbeitsheftes ist es, möglichst umfassendes Wissen über die Geschichte 
der Kinderrechte zu vermitteln. Viel Erfolg beim Durcharbeiten wünscht Ihnen und Ihren 
Schüler*innen dabei der Kohl-Verlag und

Holger Cebulla
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Seite 4

Kindheit bis zum Mittelalter

1   Die Entstehung der Kinderrechte 

Jahrtausende lang galten Kinder von Geburt an als Besitz ihrer Eltern, mit dem man 
beliebig verfahren konnte, ähnlich einem Möbelstück in der Wohnung. Sie waren von 
ihren Eltern vollkommen abhängig. Die bestimmten, was die Kinder tun durften und 
was nicht; oder auch welche Ausbildung bzw. welchen Beruf sie zu ergreifen hatten. 
Kinder mussten sich also ihren Eltern bedingungslos unterordnen. 
Im Alten Rom hatte das Familienoberhaupt (= pater familias) sogar das Recht, ein 
ihm geborenes Kind auszusetzen. Gründe waren Zweifel an der Vaterschaft, Missbil-
dungen oder es fehlte schlichtweg das Geld, um das Kind zu ernähren. Ausgesetzte 
Kinder wurden häufig auch von Sklavenhändlern erworben.
Kindheit gestaltete sich sehr unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Schicht die 
Eltern kamen. Waren sie wohlhabend, wurden die Kinder meist von einer Amme oder 
einer Kinderfrau betreut und hatten Zeit zum Spielen. Kinder aus Bauern- oder Hand-
werkerfamilien hingegen mussten schon ab vier Jahren im Haushalt helfen, so blieb 
wenig Zeit fürs Spielen. Mit 7 Jahren gingen die Kinder reicher Eltern in eine Schule 
oder wurden von einem Hauslehrer unterrichtet. In der Familie lernten sie auch das 
Wichtigste für ihre spätere Erwachsenenrolle, z. B. wie man sich als Pater Familias 
und gegenüber Sklaven verhält. 
Ab diesem Alter übernahm in Familien der Unterschicht der Vater die Ausbildung sei-
ner Söhne. Er vermittelte ihnen die Kenntnisse seines Berufs, den sie später auch 
ausüben mussten. Dabei waren auch Werte wie Gehorsam und Disziplin wichtig. Mäd-
chen wurden in beiden Schichten auf ihre zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter 
vorbereitet, in der Regel wurden sie sehr früh verheiratet. Sie lernten von ihren Müttern 
u. a. das Spinnen und Weben. Mädchen der Oberschicht wurden Werte wie Zurück-
haltung und Keuschheit vermittelt, meist erlernten sie in der Regel das Singen und das 
Spielen eines Instruments. Nur wenn die Eltern genug Geld hatten, konnten Kinder 
der Unterschicht eine Schule besuchen, wo 
sie Lesen, Schreiben und Rechnen lernten. 
Der Unterricht fand meistens an öffentlichen 
Plätzen statt. Kinder von Sklaven mussten 
so früh wie möglich für ihre Herren arbeiten. 
Eine eigenständige Freizeit war für Sklaven-
kinder nicht vorgesehen und Bildung im en-
geren Sinne auch nicht.
Kinder wurden generell als „unfertige Er-
wachsene“ betrachtet, denen noch die ei-
gene Persönlichkeit fehlt. Sie wurden auch 
wie Erwachsene gekleidet, eine direkte 
Erziehung gab es für sie nicht. Durch den 
täglichen Umgang mit den Erwachsenen 
lernten sie alle notwendigen Fertigkeiten. 
Kinder hatten aufgrund dieser Auffassung 
auch keinerlei eigene Rechte. 
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Kindheit bis zum Mittelalter

1   Die Entstehung der Kinderrechte 

Aufgabe 1: Ordne in der Tabelle richtig zu.

Aufgabe 2: Erkläre, was es bedeutete, dass Kinder als Besitz der Eltern betrachtet  
  wurden.

Aufgabe 3: Warum gab es für Kinder keine eigenen Rechte?

EA

Spielzeug wie Puppen oder Schaukelpferd – Ernährung und 
Pflege durch die eigene Mutter – Besuch einer Schule – Mädchen 
lernten Weben, Spinnen, Singen, Musizieren – Frühe Mitarbeit zu 
Hause – Jungen bekommen Ausbildung durch Vater – Betreuung 

durch Amme – Zeit zum Spielen

Kind aus armer Familie Kind aus reicher Familie
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